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THEORIE UND PRAXIS

Akademisierung der Logopädie
Was sollen hochschulisch qualifizierte Logopädinnen und Logopäden 
auf Bachelorniveau können?

Elke Oetken, Helga Breitbach-Snowdon, Sebastian Brenner, Katharina Dressel

ZUSAMMENFASSUNG. Im Logopädengesetz (LogopG) und der Logopäden-Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung (LogAPrO) von 1980 fehlt eine explizite Beschreibung von Ausbildungszielen und damit die 
Definition von Kompetenzen, die zur Berufsausübung notwendig sind. Im Rahmen der beruferechtli-
chen Begleitforschung zur Evaluierung der Modellstudiengänge NRW hat die Arbeitsgruppe Logopädie 
der Modellstudiengänge Ausbildungsziele für eine hochschulische Qualifikation auf Bachelorniveau 
formuliert und sich für eine grundständige Akademisierung der Logopädie ausgesprochen. Mit dem 
vorliegenden Beitrag soll die Diskussion über die grundständige Hochschulausbildung in der Logopädie 
bereichert werden.
Schlüsselwörter: Logopädie – Berufsgesetze – grundständige Akademisierung – Ausbildungsziele – hochschulische Qualifikation 
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Einleitung 

Im Zuge der Implementierung einer Modell-
klausel in die Berufsgesetze der Therapiebe-
rufe und Hebammen (Modell KLG 2009) und 
der Pflegeberufe (KrPflG 2003, 4) hat das 
Land Nordrhein-Westfalen (NRW) mit dem 
Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter (MGEPA) in elf Studiengän-
gen Modelle zur Akademisierung der Pflege- 
und Gesundheitsfachberufe erprobt. Dieser 
Prozess wurde sowohl sozialwissenschaftlich 
als auch beruferechtlich begleitet, evaluiert 
und veröffentlicht (Darmann-Finck et al.  
2014, Igl 2015).
Im Rahmen der beruferechtlichen Begleit-
forschung hat die „Arbeitsgemeinschaft 
Logopädie der Modellstudiengänge NRW” 
(Fachhochschule Münster, Hochschule für 
Gesundheit Bochum, Rheinisch-Westfälische 
Technische Hochschule Aachen) spezifisch 
logopädische Denk- und Arbeitsweisen iden-
tifiziert und darauf bezogen Ausbildungsziele 
für eine hochschulische Qualifikation auf Ba-
chelorniveau formuliert (AG Logopädie der 
Modellstudiengänge NRW, Igl 2015). Dafür 
wurden zahlreiche fachlich relevante Doku-
mente gesichtet (s. zitierte und weiterführen-
de Literatur). Die Qualifikationsziele wurden 
im Juni 2015 in Düsseldorf im Rahmen des 
dbl-Kongresses auf der Sitzung der Bundes-
bildungskommission vorgestellt.
Die hochschulischen Ausbildungsziele auf 
Bachelorniveau sollen als Vorlage für eine 

dringend notwendige Neuformulierung des 
Berufsgesetzes dienen. 
Die derzeit gültigen rechtlichen Grundlagen 
für die dreijährige Logopädie-Ausbildung 
sind im Gesetz über den Beruf des Logopä-
den (LogopG) und in der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für Logopäden (LogAPrO) 
von 1980 geregelt. Die LogAPrO entspricht 
in weiten Teilen nicht mehr den Anforderun-
gen an heutige Ausbildungsverordnungen; 
wichtige Interventionsbereiche und -inhalte 
fehlen und stimmen nicht mehr mit dem ak-
tuellen Tätigkeitsprofil überein. Die LogAPrO 
ist entgegen aktueller Standards fächer- und 
nicht kompetenzorientiert. Daher ist es er-
forderlich, Ausbildungsziele zu formulieren, 
die das Kompetenzprofil der Absolventinnen 
und Absolventen definieren und die Über-
prüfung des Outcomes ermöglichen.
Die AG Modellstudiengänge Logopädie NRW 
hat sich ausdrücklich für eine grundständige 
logopädische Ausbildung auf Hochschulni-
veau ausgesprochen. Dem liegen die stark 
vergrößerte Wissensbasis der Logopädie, 
das erweiterte Krankheitsspektrum (z.B. um 
Sprach-, Schluck- und Atemstörungen bei 
chronisch kranken älteren und demenziellen 
Menschen, Fütterstörungen bei Neugebore-
nen, Intervention bei Menschen mit Migra-
tionshintergrund) und neu hinzugekomme-
ne Versorgungsbereiche (z.B. Prävention, 
Gesundheitsförderung, Palliation) sowie die 
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Ausbildungsziele für  
hochschulisch qualifizierte  
Logopädinnen und Logopäden 
auf Bachelorniveau

Arbeitsergebnis der AG Logopädie der 
Modellstudiengänge NRW
Mitglieder: RWTH Aachen, hsg Bochum,  
FH Münster
Verantwortlich für den Inhalt1: Prof. Dr. 
Ferdinand Binkofski, Prof. Dr. Marcellus Bo-
nato, Helga Breitbach-Snowdon, Sebastian 
Brenner, M.A., Dr. Katharina Dressel, Nina 
Jacobs, M.Sc., Dipl.-Soz. Elke Oetken, Prof. 
Dr. Friederike Störkel

Ziele der hochschulischen  
Logopädie-Ausbildung
Die logopädische Ausbildung erfordert eine 
grundständige Hochschulausbildung.
Die Ausbildung befähigt entsprechend dem 
allgemein anerkannten internationalen 
Stand logopädischer und bezugswissen-
schaftlicher Erkenntnisse zur Aneignung 
beruflicher Handlungskompetenz, um 
Prozesse in allen Bereichen der gesund-
heitlichen Versorgung eigenverantwortlich 
durchzuführen.
Die hochschulische Ausbildung befähigt 
zum Angebot logopädischer Leistungen 
über die gesamte  Lebensspanne, in einem 
partizipativen Entscheidungsprozess mit 
dem Patienten/Klienten, dessen Angehöri-
gen und dem Bezugssystem in professionel-
len und interprofessionellen Versorgungssi-
tuationen. 
Die hochschulische Ausbildung qualifiziert 
zur eigenverantwortlichen und selbststän-
digen wissenschaftlich fundierten professi-
onellen Tätigkeit auf den Gebieten (Schrift-)
Sprache, Sprechen, Atmung, Stimme, 
Hören, Schlucken, verbale und nonverbale 
Kommunikation und in anderen damit in 
Zusammenhang stehenden Bereichen.

Die Ausbildung befähigt insbesondere dazu

1. die folgenden komplexen logopädi-
schen Aufgaben und Problemstellungen 
eigenverantwortlich und selbstständig 
unter Beachtung rechtlicher Rahmenbedin-
gungen, ethischer Kodizes und aktueller 
wissenschaftlicher Standards zu initiieren, 
zu leiten und auszuführen:

�� Anamnese erheben, untersuchen, 
diagnostizieren und die daraus abzulei-
tende eigenständige  Indikation für eine 

logopädische Intervention stellen bzw. 
andere Spezialisten hinzuziehen

�� Indizierte logopädische Interventionen 
planen, organisieren, durchführen, kon-
trollieren, dokumentieren, reflektieren 
und evaluieren

�� Einzelne, Gruppen sowie Institutionen in 
unterschiedlichen Settings und Kontex-
ten beraten, informieren, anleiten und 
schulen

�� Erforderliche Hilfsmittel ermitteln und 
anpassen und diese in logopädische 
Interventionen einbeziehen

�� Teams sach- und zielgerecht leiten und 
führen

�� Therapie- und Case-Managementfunk-
tionen übernehmen

�� Komplexe Kommunikations- und Koope-
rationsprozesse steuern

�� Forschungsergebnisse im Therapiepro-
zess umsetzen

�� Qualitätsmanagement logopädischer 
Leistungen auf der Basis wissenschaft-
licher Verfahren und Instrumente 
durchführen

�� In verschiedenen Settings des Gesund-
heitssystems ökonomisch handeln

�� Neue Technologien und Innovationen in 
den Therapieprozess integrieren

2. die folgenden Aufgaben im Rahmen der 
Mitwirkung wahrzunehmen:

�� Konzepte, Verfahren und Instrumente 
im Rahmen des logopädischen Prozesses 
entwickeln

�� Forschungsprojekte planen und durch-
führen

�� Disziplinäre und interdisziplinäre Leitlini-
en entwickeln

�� Fachpersonen in Aus-, Fort-, und Weiter-
bildung qualifizieren

�� Logopädische  Fachgutachten erstellen
�� Berufsbild Logopädie weiterentwickeln

3. folgende Aufgaben in interprofessionel-
len Versorgungssituationen zu gestalten:

�� Gemeinsame praktikable Lösungen 
für Patienten und Versorgungssituati-
onen entwickeln und umsetzen, unter 
Berücksichtigung von Kompetenzen 
und Sichtweisen der eigenen und der 
anderen Professionen

�� Eigene Expertisen in interprofessionellen 
Teams vertreten

Die Absolventinnen und Absolventen 
erwerben alle fachlichen, methodischen, 
sozialkommunikativen und personalen 

Kompetenzen, die nötig sind, um die 
komplexen Aufgabenstellungen 1-3 im 
logopädischen und interprofessionellen 
Kontext zu lösen. Sie berücksichtigen die 
Besonderheiten der Klientel, z.B. hinsicht-
lich ihrer Lebensphase, ihres kulturellen 
Hintergrundes, ihrer gesellschaftlichen 
Stellung, ihres Bildungshintergrundes, ihres 
sozialen Umfeldes, ihrer psychosozialen und 
emotionalen Befindlichkeit und der Charak-
teristik ihres Bezugssystems.
Die Absolventinnen und Absolventen tref-
fen therapeutische Entscheidungen unter 
Berücksichtigung individueller Anliegen 
(z.B. in Bezug auf Aktivität und Teilhabe) 
von Klientinnen bzw. Patienten, die sich auf 
alle Prozesse der Aufnahme, Verarbeitung 
und Produktion gesprochener und ge-
schriebener Sprache, nonverbaler Kommu-
nikationsformen sowie der Nahrungsauf-
nahme beziehen können.
Dies erfolgt unter Berücksichtigung des 
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-
stands in der Logopädie sowie ihrer Be-
zugswissenschaften wie der Medizin (z.B. 
[Neuro-]Anatomie, Physiologie, Neurolo-
gie, Phoniatrie, HNO-Heilkunde, Audiolo-
gie, Pädiatrie, Geriatrie, Psychiatrie), der 
Linguistik (z.B. Phonetik, Neurolinguistik, 
Psycholinguistik), der Psychologie (z.B. 
Neuropsychologie, klinische Psychologie, 
Entwicklungspsychologie, Lernpsycho-
logie), der Soziologie (z.B. medizinische 
Soziologie, Sozialpsychologie), der Pädago-
gik (inkl. Sonderpädagogik) und weiterer 
relevanter Bereiche wie u.a. der Neuro- 
und Rehabilitationswissenschaften.
Hochschulisch ausgebildete Logopädinnen 
und Logopäden sind befähigt, in den Syste-
men Gesundheit, Bildung, Wirtschaft und 
Kultur Aufgaben im Rahmen von Gesund-
heitsförderung, Prävention, Kuration, Re-
habilitation, Langzeitversorgung, Palliation, 
Inklusion, Elementar-/Primar-/Sekundar-/
Aus-/Fort-/Weiterbildung, Beratung und 
Begleitung zu erfüllen.

1  Inhalte modifiziert nach: Binkofski, F., Bonato, 

M., Breitbach-Snowdon, H., Brenner, S., Dressel, 

K., Eschenbeck, P., Grüneberg, C., Handgraaf, M., 

Hoppstädter, W., Jacobs, N., Oetken, E., Overbeck, 

M., Störkel, F. & Walkenhorst, U.: Qualifikati-

onsziele für hochschulisch auf Bachelor-Niveau 

qualifizierte Therapeuten und Therapeutinnen in 

den Gesundheitsberufen. Arbeitsergebnis der AG 

Therapieberufe der Modellstudiengänge NRW  

(Igl 2015)U
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Notwendigkeit zum lebenslangen Lernen zu-
grunde. Weiterhin erfordert die Bewältigung 
der komplexen logopädischen Aufgaben 
in der Gesundheitsversorgung zunehmend 
eine interprofessionelle Kooperation mit den 
entsprechenden Steuerungs-, Kommunika-
tions- und Schnittstellenmanagementfähig-
keiten.
Die Entwicklung der Logopädie hin zu einer 
Wissenschaftsdisziplin beinhaltet auch eine 
eigenständige logopädiespezifische For-
schung, die nicht von den Bezugsdisziplinen 
wie z.B. Linguistik, Psychologie oder Neuro-
logie übernommen werden kann (Siegmüller 
& Pahn 2009). Dementsprechend ist eine 
akademische Struktur mit logopädischen Ba-
chelor- und Masterstudiengängen und der 
Berechtigung zur Promotion im eigenen Fach-
bereich notwendig (vgl. Vorbemerkungen zu 
den Arbeitsergebnissen der AG Logopädie 
der Modellstudiengänge, Igl 2015).
Die Ergebnisse des durch die EU geförderten 
Projekts NetQues (2013) zeigen, dass außer 
in Deutschland der Bachelor- bzw. Master-
Grad die Voraussetzung zur Berufsausübung 
in der Logopädie bildet. Mit der Verortung 
der Logopädie-Ausbildung an Berufsfach-
schulen sind deutsche Logopädinnen und 
Logopäden aufgrund eines formalen Krite-
riums zwei Kompetenzstufen unterhalb ihrer 
europäischen Kollegen in den DQR einge-
ordnet (Bund-Länder-Koordinierungsstelle 
für den Deutschen Qualifikationsrahmen 
für lebenslanges Lernen 2013). Aber auch 
in Deutschland selbst existieren unterschied-
liche Niveaueinstufungen für Logopädinnen 
und akademische Sprachtherapeuten bei 
gleicher Tätigkeit.
Aufgrund der oben genannten Argumente 
hält die AG Logopädie der Modellstudien-
gänge NRW eine grundständige Hochschul-
ausbildung mit einem einheitlichen Berufsge-
setz für die Logopädie für unverzichtbar. Bis 
zur angestrebten Vollakademisierung  wer-
den auch ausbildungsintegrierende Koope-
rationsmodelle zwischen Fach- und Hoch-
schulen als sinnvolle Möglichkeit angesehen, 
den Akademisierungsprozess zu bereichern  
(Darmann-Finck et al.  2014). Sollte zukünf-
tig keine ausschließlich grundständige hoch-
schulische Logopädieausbildung in Deutsch-
land implementiert werden, so müssten auch 
für die fachschulische Ausbildung Qualifikati-
onsziele spezifiziert werden. 
Ebenso steht die Formulierung für das Mas-
ter- und Promotionsniveau noch aus. Entspre-
chende Anregungen finden sich z.B. für die 
Fachschulebene in der empfehlenden Richt-
linie für Logopädieschulen NRW (Springer & 
Zückner 2009), für die Master- und Promo-
tionsebene in dem vom Hochschulverbund 

Gesundheitsfachberufe (HVG) herausgege-
benen interdisziplinären hochschulischen 
Fachqualifikationsrahmen für die therapeu-
tischen Gesundheitsfachberufe (FQR-ThGFB, 
AG FQR HVG 2013).
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SUMMARY. Academic education in German logopaedics: description of competencies on  

bachelor level

The German Logopädengesetz (LogopG) and the Logopäden-Ausbildungs- und Prüfungsordnung (LogAPrO), 

both released in 1980, are lacking explicitly formulated educational objectives. Without these objectives 

it is difficult to define and control the competencies necessary at occupational entry level. This article is to 

be understood as a contribution to the discussion about the academic education in Speech and Language 

Therapy on the basis of specific future oriented educational objectives. 

KEY WORDS: Logopaedics – law – educational objectives – academic qualification – competencies
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